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TOP 32:

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes

Drucksache: 505/18

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf sollen Vorbereitungen in Bezug auf den bevorstehen-

den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 

der Europäischen Union ("Brexit") getroffen werden. Von dessen Folgen be-

troffen sind unter anderem Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft 

nach britischem Recht, die ihren Verwaltungssitz in der Bundesrepublik 

Deutschland haben. Mit dem Wirksamwerden des „Brexits“ verlieren insbeson-

dere Gesellschaften in der Rechtsform einer „private company limited by 

shares“ (Ltd.) ihre Niederlassungsfreiheit und werden in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht mehr als solche anerkannt, sondern in einer Auffangrechts-

form behandelt (OHG, GbR). Die bestehenden Umwandlungsmöglichkeiten 

werden den besonderen Bedürfnissen von Gesellschaften in der Rechtsform ei-

ner Limited Company nicht immer gerecht. Der Gesetzentwurf stellt den be-

troffenen Unternehmen daher eine zusätzliche Möglichkeit eines geordneten 

Wechsels in eine inländische Gesellschaftsrechtsform mit beschränkter Haftung 

zur Verfügung. 

Das Umwandlungsgesetz (UmwG) soll in den §§ 122a ff. um Vorschriften über 

die Hineinverschmelzung von Kapitalgesellschaften auf Personenhandelsgesell-

schaften ergänzt und die bestehenden Vorschriften sollen entsprechend ange-

passt werden. Dies soll den vom „Brexit“ betroffenen Unternehmen eine Um-

wandlung zum Beispiel in eine Kommanditgesellschaft (KG) ermöglichen, an 

der sich – je nach Kapitalausstattung der betreffenden Gesellschaft – entweder 

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder eine Unternehmerge-

sellschaft (haftungsbeschränkt – UG) als persönlich haftender Gesellschafter
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beteiligen könnte. 

Darüber hinaus soll eine Übergangsregelung für alle zum Zeitpunkt des 

„Brexits“ bereits begonnenen Verschmelzungsvorgänge geschaffen werden.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Rechtsausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfeh-

len dem Bundesrat zu dem Gesetzentwurf eine gleichlautende Stellungnahme 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes. 

Zum einen schlagen sie vor, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft 

werden sollte, ob weitergehende Möglichkeiten zur Vermeidung einer zeitlich 

unmittelbar mit dem „Brexit“ verbundenen Haftung von Gesellschaftern einer 

Limited Company mit Verwaltungssitz in Deutschland geschaffen werden kön-

nen. Zum anderen regen sie die Prüfung an, ob statt auf die Beurkundung eines 

Verschmelzungsplanes nicht auf andere, weniger aufwendige Maßnahmen ab-

gestellt werden könne, die ebenso geeignet seien, die rechtzeitige Einleitung des 

Verschmelzungsvorgangs durch den Anmeldeberechtigten zu dokumentieren.

Die Ausschussempfehlungen im Einzelnen sind aus Drucksache 505/1/18 er-

sichtlich.


